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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.07.1991

Norm

StGB §70

StGB §145 Abs2 Z1

Rechtssatz

Die Verübung von insgesamt (bloß) drei Angri8en innerhalb eines verhältnismäßig langen Zeitraumes (von nahezu drei

Jahren) bildet für sich allein keine tragfähige Grundlage für die Annahme einer gewerbsmäßig begangenen Erpressung.
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